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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1993 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Passau als Habilitationsschrift angenommen. Das 
Manuskript wurde im Februar 1993 abgeschlossen. Nachfolgende Rechtspre-
chung und Literatur konnten zum Teil noch berücksichtigt werden. Die Aus-
wertung des Maastricht-Urteils vom 12.10.1993 war nicht mehr möglich. 

Betreut wurde die Arbeit von Prof. Dr. Herbert Bethge, der meinen wissen-
schaftlichen Werdegang von Beginn an gefördert hat. Prof. Dr. Hartmut Söhn 
übernahm das Zweitgutachten. 

Das Manuskript erstellten Frau Ingrid Greiner und Frau Cornelia Koller, die 
mit Umsicht und Perfektion die Endfassung besorgten. Frau Rechtsreferendarin 
Anneke Hesse und den studentischen Mitarbeitern am Lehrstuhl danke ich für 
Korrekturen. 

Passau, im September 1994 Steffen Detterbeck 
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A. Einleitung 
und Problemstellung 

Wer sich heute mit dem Thema Streitgegenstand und Rechtskraft beschäftigt, 

setzt sich zumindest der Gefahr aus, als praxisferner Theoretiker bezeichnet zu 

werden, der das Meer an fruchtloser Begriffsjurisprudenz um einen weiteren 

Tropfen gemehrt habe1. Diese in ähnlicher Form geäußerte Kritik2 ist indes nur 

zum Teil berechtigt. So gibt es zwar eine ganze Reihe grundlegender und umfas-

sender zivilprozessualer Abhandlungen zum Begriff des Streitgegenstandes und 

der Rechtskraft3. Eine weitere zivilprozessuale Arbeit stünde deshalb unter eini-

gem Rechtfertigungsdruck. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ist demge-

genüber eine literarische Unterbilanzierung der Thematik zu verzeichnen4. Dies 

weniger, weil die zivilprozessualen Lehren auf das öffentliche Recht übertragen 

würden. Der Grund für die defizitäre literarische Aufbereitung ist vor allem in 

einer vornehmlich an Zweckmäßigkeitserwägungen orientierten und einzelfallbe-

zogenen Handhabung dieser Thematik durch die Praxis zu suchen5. Die Proble-

1 Diese Befürchtung hegt auch Böhm, Festschrift Kralik, 1986, S. 83 f. 
2 Ridder, DÖV 1956, 254 a. E.; Henckel, ZZP 94 (1981), S. 347; Ekelöf, ZZP 85 (1972), S. 

145: „Der Prozeßgegenstand - ein Lieblingskind der Begriffsjurisprudenz"; bezeichnend auch A 
Blomeyer, ZZP 75 (1962), S. 3: „Der Streit... gehört m. E. zur Zuständigkeit der Rechtsphiloso-
phie"; zur rechtsphilosophischen Dimension der Frage nach dem Zweck der Rechtskraft vgl. auch 
Braun, Rechtskraft und Restitution, Teil 2, 1985, S. 41 f. 

3 Als keinesfalls abschließende Aufzählung Koussoulis, Beiträge zur modernen Rechtskraftleh-
re, 1986; Braun, aaO., Teil 1, 1979 u. Teil 2, 1985; Rimmelspadier, Materiellrechtlicher Anspruch 
und Streitgegenstandsprobleme im Zivilprozeß, 1970; Hesselberger, Die Lehre vom Streitgegen-
stand, 1970; Jauernig, Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime und Streitgegenstand, 1967; 
Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß, 1961; Zeuner, Die objektiven Grenzen 
der Rechtskraft im Rahmen rechtlicher Sinnzusammenhänge, 1959; Habscheid, Der Streitgegen-
stand im Zivilprozeß, 1956; Schwab, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß, 1954; Nikisch, Der 
Streitgegenstand im Zivilprozeß, 1935; weitere Nw. bei Schumann, in: Stein/Jonas, Bd. 1, 20. 
Aufl. 1984, Einl. Rn. 263 Fn. 1; Leipold, in: Stein/Jonas, 20. Aufl., 15. Lfg. 1988, §322 Rn. 1 
Fn. 1. 

4 Gorski, Der Streitgegenstand der Anfechtungsklage gegen Steuerbescheide, 1974; Mäffel-
mann, Die objektiven Grenzen der materiellen Rechtskraft steuergerichtlicher Urteile, 1965; Eckl, 
Der Streitgegenstand im Verfassungsprozeß, 1956; Haustein, Der Streitgegenstand im Verwal-
tungsprozeß, 1954; Schmidt, Die materielle Rechtskraft verwaltungsgerichtlicher Urteile, 1952; 
Hemmrich, Die Rechtskraft der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen und der Verwaltungsak-
te, 1930; speziell zum Verfassungsprozeßrecht gibt es wegen der (er-)klärungsbedürftigen Vor-
schrift des § 31 BVerfGG mehrere monographische Abhandlungen zur Unterscheidung zwischen 
Rechtskraft, Bindungswirkung und Gesetzeskraft bundesverfassungsgerichtlicher Entscheidun-
gen, siehe die Nw. S. 304 Fn. 2. 

5 Dies gilt auch für den Zivilprozeß, vgl. nur BGH NJW 1981, 2306; Warn. 70, 48. Eine 
verhältnismäßig geringe praktische Bedeutung des gleichwohl geführten Meinungsstreits um den 
Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß konstatiert daher Ule, VwPR, 9. Aufl. 1987, S. 216; 
ebenso Redeker/v. Oertzen, 10. Aufl. 1991, § 121 Rn. 7; vgl. auch Schoch, Vorläufiger Rechtsschutz, 
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matik auf diese Art und Weise möglichst klein zu halten, mag zwar ein durchaus 
verständliches, wenn nicht gar berechtigtes Anliegen der rechtsanwendenden 
Praxis sein. Theoretisierende Ausführungen zu hochabstrakten Fragen liegen nur 
selten im Interesse der Rechtsuchenden. Andererseits vermag Rechtsdogmatik die 
Grundlagen für eine systematische Problembewältigung zu schaffen und bedeutet 
so ein Stück Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit6. 

Freilich sind Bedenken und Vorbehalte gegenüber der hier gewählten Thema-
tik insoweit berechtigt, als sie sich gegen im besten Fall zum schöngeistigen juri-
stischen Glasperlenspiel geschliffene Rabulistik wenden7. Prozeßrechtstheorie 
darf nicht zum Selbstzweck verkommen8. Sie hat sich vielmehr stets ihre der 
Rechtsanwendung dienende Funktion zu vergegenwärtigen. Prozeßrechtstheorie 
in diesem wohlverstandenen Sinne ist „rechtsdogmatische Praxislehre"9. Umge-
kehrt ist die Praxis aber auch auf die Theorie angewiesen10. Dies gilt in verstärk-
tem Maße dann, wenn der Gesetzgeber - vielleicht sogar im Vertrauen auf die 
künftige Rechtsdogmatik - darauf verzichtet hat, dem Rechtsanwendenden klare 
und eindeutige Leitlinien vorzugeben. So verhält es sich auch hier. Obwohl Streit-
gegenstand und Rechtskraft zu den tragenden Elementen des gesamten deutschen 
Prozeßrechts gehören11, werden sie vom Gesetz nicht definiert, sondern nur als 
bestehend vorausgesetzt12. Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß der Streit 
um den Streitgegenstand und die Rechtskraft zu einem Dauerbrenner des deut-
schen Prozeßrechts geworden ist13. Dies nicht nur wegen der höchst unvollstän-
digen gesetzlichen Regelung der Materie, sondern vor allem auch wegen der im-
mensen Bedeutung des Streitgegenstands- und Rechtskraftsbegriffs für das gesam-
te Rechtsleben. Die Feststellung, alle Handlungen der Parteien und des Gerichts 

1988, S. 1549 f.; eine „bedeutsame praktische Aktualität" billigte ihm dagegen schon Lerche, 
BayVBl. 1956, 296, zu; ebenso Haustein, aaO., S. 2; Martens, DÖV 1964, 365: Zentralproblem 
des Verwaltungsprozesses; Luke, J Z 1960, 203; Menger, VerwArch. 50 (1959), S. 393; aus dem 
neueren Schrifttum etwa Schroeder-Printzen, NVwZ 1990, 617. Auch in der zivilprozessualen 
Literatur sind die Meinungen geteilt, vgl. nur Zimmermann, ZPO, 3. Aufl. 1993, Einl. I Rn. 16: 
geringe praktische Bedeutung; Thomas/Putzo, 18. Aufl. 1993, Einl. II Rn. 2: außerordentlich 
große praktische Bedeutung; TJiXiex-Vollkommer, 18. Aufl. 1993, Einl. Rn. 60 f.: Streitgegenstand 
als „zentraler Begriff des Zivilprozesses" und: „Der Streitgegenstand ist von größter Bedeutung im 
Zivilprozeß"; MüKo-ZPO-Lüke, Bd. 1, 1992, vor §253 Rn. 33: Der Streit um die Streit-
gegenstandstheorien ist nicht unfruchtbar; ebenso Musielak, Grundkurs ZPO, 1991, Rn. 124; die 
auch praktische Bedeutung der Rechtskraftdiskussion betont Gaul, Festschrift Flume I, 1978, S. 
443 ff. 

6 In diesem Sinne auch Henckel, Festschrift Schwab, 1990, S. 213. 
7 „Die juristische Uberzeugungskraft solch ästhetischer Zielpunkte" betont demgegenüber 

Lerche, BayVBl. 1956, 295. 
8 Henckel, aaO.; Habscheid, Festschrift Schwab, 1990, S. 181. 
9 Bethge, Zur Problematik von Grundrechtskollisionen, 1977, S. 34, im Anschluß an Kriele, 

Theorie der Rechtsgewinnung, 1. Aufl. 1967, S. 192 f. 
1 0 Bezeichnend Thieme, Jura 1990, 338: „Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie!" und: 

„Praxis ist weitgehend blind." 
11 Schumann, in: Stein/Jonas, Bd. 1, 20. Aufl. 1984, Einl. Rn. 263. 
1 2 Vgl. §§82, 121 VwGO, 253, 322 ZPO. 
13 Böhm, Festschrift Kralik, 1986, S. 83: „ewiges Thema der Prozeßdogmatik". 
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bezögen sich auf den Streitgegenstand14 , sowie die Aussage, daß an wenigen 
anderen Stellen im Prozeßrecht die Wechselwirkungen zwischen materiellem 
Recht und Verfahrensrecht so deutlich hervorträten15 , sind eindrucksvolle Belege 
für diesen Befund. So hängen z.B. Probleme der Zulässigkeit des Rechtsweges, 
der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Fragen der Klagenhäufung, Klageän-
derung, Rechtshängigkeit und Streitgenossenschaft untrennbar mit dem Streitge-
genstandsbegriff zusammen16 . 

Auch Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, daß über ein und denselben Le-
benssachverhalt mehrere Gerichte verschiedener Gerichtszweige entscheiden -
sog. Rechtswegzersplitterung - , lassen sich nicht ohne Best immung des jeweiligen 
Streitgegenstands (-begriffs) und Bemessung des Umfanges rechtskräftiger Ent-
scheidungen meistern. Dies zeigt sich besonders bei Amtshaftungsprozessen, die 
im Anschluß an ein vorangegangenes verwaltungsgerichtliches Urteil vor den Zi-
vilgerichten auszutragen sind. Auch die Frage der Aufrechnung mit rechtsweg-
fremden Forderungen - so wenn z.B. im Verwaltungsrechtsstreit mit einer bür-
gerlich-rechtlichen Forderung (für die der Verwaltungsrechtsweg nicht gegeben 
ist) gegen eine öffentlich-rechtliche Forderung aufgerechnet wird - gehört in die-
sen Zusammenhang. In beiden Fällen stellt sich das Problem, daß das zur Ent-
scheidung berufene Gericht ein (rechtskräftiges) Urteil eines anderen, rechtsweg-
fremden Gerichts entweder mitberücksichtigen muß oder über Ansprüche ent-
scheiden soll, die nach der Rechtswegaufteilung (primär) in die Entscheidungs-
kompetenz einer anderen Gerichtsbarkeit fallen. Der Frage, inwieweit das ange-
rufene Gericht an die vorangegangene (rechtskräftige) anderweitige gerichtliche 
Entscheidung gebunden ist, kommt zentrale Bedeutung zu. Gleichsam spiegel-
bildlich zu dieser Problematik stellt sich die Frage, ob - wie im Aufrechnungsfall 
- ein Gericht über rechtswegfremde Ansprüche entscheiden darf oder ob derartige 
Eingriffe in die Entscheidungskompetenz anderer Gerichtsbarkeiten grund-
sätzlich ausgeschlossen sind. 

Probleme des Streitgegenstandes und der Rechtskraft treten jedoch nicht nur 
im fachgerichtlichen Prozeßrecht auf. Der Best immung des Streitgegenstandes 
und der Reichweite der Rechtskraft kommt auch im Verfassungsprozeßrecht ein 
hoher Stellenwert zu. Dies gilt zum einen im Hinblick auf die Abgrenzung der 
einzelnen Verfahrensarten. Zum anderen - und das betrifft das Kernproblem -
hängt von der Streitgegenstands- und Rechtskraftinterpretation maßgeblich der 
Geltungsumfang der bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen ab. Zusätz-
liche Schwierigkeiten bereitet die Vorschrift des § 31 BVerfGG, die anders als die 
fachgerichtlichen Prozeßordnungen eine besondere Bindungswirkung (Abs. 1) 
und Gesetzeskraft (Abs. 2) bundesverfassungsgerichtlicher Entscheidungen an-
ordnet. Der Streit um die Abgrenzung von Rechtskraft, Bindungswirkung und 
Gesetzeskraft ist damit vorgezeichnet. 

14 Baumgärtel, JuS 1974, 69. 
" Schumann, aaO. 
16 Schumann, aaO. 
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Angesichts der Weite und Uferlosigkeit der gestellten Themat ik sind einige 
Einschränkungen erforderlich, die sich teils von selbst verstehen, teils (er-) klä-
rungsbedürftig sind. Die vorliegende Arbeit ist eine öffentlich-rechtliche Abhand-
lung. Das schließt Bezüge zum und Anleihen beim Zivil(-prozeß-)Recht nicht 
aus. Sie sind im Gegenteil erforderlich. Streitgegenstand und Rechtskraft sind 
Wesenselemente des gesamten Prozeßrechts. Soweit zwischen den verschiedenen 
Rechtsgebieten Gemeinsamkeiten bestehen, kann deshalb auf zivilprozessuale Er-
klärungsversuche Bezug genommen werden. Eine umfassende Aufbereitung der 
zivilprozessualen Literatur und Rechtsprechung sowie Durchdringung der spezi-
fisch zivilprozessualen Problematik sollen hier indes nicht geleistet werden. Dies 
verbieten sowohl die Themenstel lung als solche als auch der Respekt vor der Ei-
genständigkeit und prätorischen Wirkkraft des Zivilprozeßrechts. 

Zum anderen beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen auf das Ver-
fahren vor den allgemeinen Verwaltungsgerichten und vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Eine Behandlung auch des Prozeßrechts der besonderen Verwal-
tungsgerichte sowie insbesondere auch des Landesverfassungsprozeßrechts würde 
den Rahmen einer Arbeit, die im wesentlichen auf die Grundsatzfragen der Streit-
gegenstands- und Rechtskraftproblematik im öffentlichen Recht beschränkt ist -
eine gewiß nicht gerade unergiebige Themat ik - , bei weitem sprengen. Anderer-
seits bestehen etliche Berührungspunkte und Überschneidungen zwischen dem 
verwaltungs- und bundesverfassungsgerichtlichen Verfahren und dem Verfahren 
vor den besonderen Verwaltungsgerichten und den Landesverfassungsgerichten. 
Dies hat zur Folge, daß einerseits manche Grundsatzfragen der den Untersu-
chungsgegenstand dieser Abhandlung bildenden Rechtsgebiete und der ausge-
klammerten Rechtsgebiete identisch zu entscheiden sind. Auf der anderen Seite 
sind aber auch die Besonderheiten der jeweiligen Prozeßrechtsräume - zum Teil 
bedingt durch das entsprechende materielle Recht - zu beachten. Sie erfordern 
eine differenzierende Sichtweise. So resultiert zum Beispiel aus der Eigenständig-
keit des Landesverfassungsrechts gegenüber dem Bundesverfassungsrecht eine Be-
schränkung des Prüfungsmaßstabes der Landes- und Bundesverfassungsgerichts-
barkeit. Dies hat Auswirkungen insbesondere auf die formelle und materielle 
Rechtskraft entsprechender verfassungsgerichtlicher Judikate. Ähnliches gilt nach 
§ 47 Abs. 3 V w G O auch im Verhältnis zwischen (Ober-)Verwaltungs- und Lan-
desverfassungsgerichtsbarkeit. Auf die Auswirkungen auf Streitgegenstand und 
Rechtskraft oberverwaltungsgerichtlicher Normenkontrollentscheidungen und 
ihnen nachfolgender (landes-)verfassungsgerichtlicher Entscheidungen wird zu-
rückzukommen sein. 

Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Beitrag zur Klärung von 
Grundsatzfragen des Streitgegenstandes und der Entscheidungswirkungen im 
öffentlichen Recht. Der Erörterung einzelner Fallgruppen und Fälle kommt dabei 
eine sowohl induktive als auch deduktive Funktion zu. Versucht werden soll, von 
der - vor al lem im Zivilprozeßrecht - allgemein anerkannten Lösung konkreter 
Fallgruppen auf die dahinterstehende Systematik zu schließen. Rechtstheorien 
haben jedoch primär der Rechtspraxis zu dienen. Deshalb werden die herausgear-
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beiteten Grundsätze und Grundregeln auf konkrete und insbesondere umstritte-
ne Fallkonstellationen angewendet, um die hier vertretenen Lehren zu Streitge-
genstand und Entscheidungswirkungen auch auf ihre praktische Tauglichkeit hin 
zu verifizieren. 

Die hierbei gewonnenen Ergebnisse, betreffend sowohl die Grundlagen des 
Streitgegenstandes und der Entscheidungswirkungen als auch ihre Auswirkungen 
auf die Lösung praktischer Fälle, werden zum Teil von der gegenwärtigen in Lehre 
und Rechtsprechung vorherrschenden Auffassung abweichen. Das muß jedoch 
der schon konstatierten Funktion der Prozeßrechtstheorie als rechtsdogmatischer 
Praxistheorie nicht entgegenstehen. Auch sog. Mindermeinungen können der 
Rechtspraxis von Nutzen sein. Indem sie versuchen, Fehler und Schwächen der 
vorherrschenden Auffassungen aufzudecken und neue Lösungswege aufzuzeigen, 
dienen sie der Findung und Durchsetzung des besseren Rechts. Auch das Recht ist 
kein mit Ewigkeitsgarantien ausgestattetes erratisches Gebilde, sondern befindet 
sich in einem dynamischen, auf Innovation angelegten Prozeß17. Diesem Inno-
vationsbedürfnis des Rechts können eingefahrene Rechtstraditionen und sie stüt-
zende überkommene Rechtstheorien nur wenig dienlich sein. An der Weiterent-
wicklung des Rechts mitzuarbeiten, ist vor allem Aufgabe und zum Teil auch Ver-
dienst derjenigen Rechtstheorien, die die sog. herrschende Meinung in Frage 
stellen. Selbst wenn Kritik nicht zu Neubesinnung und Wandel führt, erfüllt sie 
ihre der Rechtspraxis dienende Funktion; zwingt sie doch die überkommene Leh-
re zu einem kritischen Dialog über ihre Grundsätze und Prämissen. Selbst wenn 
diese unter Zurückweisung der Kritik letztlich bestätigt werden, sind vorherr-
schende Lehre und Praxis jedenfalls zur Klarstellung und Rechtfertigung ihrer in 
Zweifel gezogenen Grundsätze gezwungen worden. Auch auf diesem Wege be-
wirkte Transparenz des gegenwärtigen Rechts ist ein Fortschritt und ein nicht 
gering zu schätzendes Verdienst der juristischen Avantgarde. 

17 Siehe nur BVerfGE 77, 84 (104); Korioth, Der Staat 30 (1991), S. 564 f., 567 f.; Hoffmann-
Riem, Der Staat 13 (1974), S. 341 f., 343 f. 



B. Streitgegenstand und Rechtskraft; 
im Verwaltungsprozeß 

§ 1 Die Bedeutung des Streitgegenstandes 
für die Reichweite der Rechtskraft 

Eine, wenn nicht die wesentliche Funktion jeder gerichtlichen Entscheidung ist 
die Schaffung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit. Der Erreichung dieses 
Ziels dient die Rechtskraft1. Unter Rechtskraft versteht man zum einen die Unan-
fechtbarkeit einer Entscheidung innerhalb des Verfahrens. Zum anderen bedeutet 
Rechtskraft aber auch Verbindlichkeit, d.h. inhaltliche Maßgeblichkeit der Ent-
scheidung über den einzelnen Rechtsstreit hinaus. Diese inhaltliche Maßgeblich-
keit verleiht der Entscheidung unter bestimmten - im einzelnen sehr umstritte-
nen - Voraussetzungen Verbindlichkeit auch in nachfolgenden Prozessen. 

Der zuerst genannte Aspekt, die Unanfechtbarkeit, wird gemeinhin mit for-
meller Rechtskraft umschrieben. Für die Umschreibung des zweiten Aspektes, die 
Verbindlichkeit, ist die Formel materielle Rechtskraft gebräuchlich. Diese für das 
gesamte deutsche Prozeßrecht geltenden Begrifflichkeiten stehen außer Streit2. Im 
Mittelpunkt der Diskussion um die Rechtskraft steht dagegen die Frage der 
Reichweite der materiellen Rechtskraft. Die Antwort hängt maßgeblich von der 
Bestimmung des Streitgegenstandes der gerichtlichen Entscheidung ab: Wie im 
Zivil- so auch im Verwaltungsprozeßrecht gilt der Grundsatz, daß die Rechtskraft 
nur soweit reicht, als über den Streitgegenstand entschieden worden ist, §§ 322 
Abs. 1 ZPO, 121 VwGO 3 . Die Begriffe Streitgegenstand und Rechtskraft sind 
damit untrennbar verbunden. Die Auseinandersetzung über die Definition des 
Streitgegenstandes mündet zwangsläufig (auch) in den Streit um die Reichweite 
der materiellen Rechtskraft. Ausgangspunkt der nachfolgenden Ausführungen hat 
deshalb die Bestimmung des Streitgegenstandes des verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens zu sein. Die Klärung dieses Begriffes allein legt zwar noch nicht den 
Streit über Umfang und Grenzen der materiellen Rechtskraft bei. Jedoch trifft sie 
durch die Bestimmung des Anknüpfungspunktes der materiellen Rechtskraft eine 
Weichenstellung und zeichnet so den Weg der nachfolgenden Diskussion vor. 

1 BVerfGE 60, 253 (269); 47, 146 (165); BVerwG DVB1. 1993, 259; B G H NJW-RR 1987, 
832; BAG N J W 1984, 1711; Kopp, VwGO, 9. Aufl. 1992, § 121 Rn. 1 m. w. Nw.; Leipold, in: 
Stein/Jonas, 20. Aufl., 15. Lfg. 1988, § 3 2 2 Rn. 30 ff. 

2 Zu diesen Begrifflichkeiten Kopp, aaO., § 121 Rn. 2; Leipold, aaO., § 3 2 2 Rn. 1 ff. 
3 Dies ist freilich nicht völlig unproblematisch; dazu unten S. 91 ff. 
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§ 2 Streitgegenstand und Rechtskraft als essentielle Institute 
des Zivil- und Verwaltungsprozeßrechts 

I. Die grundsätzliche Ubereinstimmung des Streitgegenstandsbegriffs 
und der Rechtskraft im Zivil- und Verwaltungsprozeß 

Es ist seit langem üblich, den Zivilprozeß dem öffentlichen Recht zuzuordnen4. 
Die verschiedenen (Prozeß-) Rechtsgebiete und damit auch das Zivil- und Verwal-
tungs(-prozeß-) Recht unterscheiden sich im einzelnen jedoch in vielfältiger Wei-
se5. So wurde denn auch schon von einer Emanzipation des öffentlichen Rechts 
vom Privatrecht gesprochen6. Eine unbesehene Übertragung vor allem spezialge-
setzlicher Regelungen im Zivil- auf das Verwaltungsprozeßrecht ist deshalb nicht 
zulässig7. Jedoch besteht Ubereinstimmung zwischen einigen tragenden Struk-
turprinzipien der einzelnen Prozeßrechtsmaterien8. Hierzu rechnet auch die 
Rechtskraft als „essentielles Institut des allgemeinen Prozeßrechts"9. 

Rechtskraft ist aber nicht nur ein wesentliches Element des einfachen Gesetzes-
rechtes. Als Wesensmerkmal der Rechtsstaatlichkeit ist sie auch ein unmittelbares 
verfassungsrechtliches Postulat10. Sie trägt dem ebenfalls aus dem grundgesetzli-

4 Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre, 1941, S. 238; ebenso MüKo-ZPO-Zafo, Bd. 1, 1992, 
Einl. Rn. 21; dazu kritisch Zöllner, AcP 190 (1990), S. 484 f. 

5 B S G J Z 1959, 726 f., zum Verhältnis zwischen sozial- und zivilgerichtlichem Verfahren; 
Eyermann/Fröhler, 9. Aufl. 1988, § 8 2 Rn. 3; Menger, System des verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes, 1954, S. 179 ff.; Kopp, ZRP 1988, 114 f.; Ule, VerwArch. 65 (1974), S. 304; 
Lüke, JuS 1967, 6; Bötticher, in: Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben I, 1960, S. 536; Gehring, 
D Ö V 1954, 333; Wacke, AöR 79 (1953/54), S. 159; Niese, J Z 1952, 355. 

6 Schenke, AöR 95 (1970), S. 238. 
7 BSG J Z 1959, 726 f.; O V G Berlin N J W 1954, 775; Eyermann/Fröhler, aaO.; Ule, aaO.; 

Lüke, JuS 1967, 6; Wacke, aaO.; Niese, J Z 1952, 355. So auch H. H. Rupp, AöR 85 (1960), S. 313, 
zur Streitgegenstandsbestimmung. 

8 Bettermann, DVB1. 1982, 956; Ule, DVB1. 1954, 137 ff.; jeweils unter besonderer Beto-
nung einer einheitlichen Bestimmung des Streitgegenstandes und des Umfanges der Rechtskraft 
Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Aufl. 1974, S. 7 ff.; Lüke, JuS 1967, 1 f.; Kornblum, 
J Z 1962, 654, 656; Bötticher, aaO.; Götz, J Z 1959, 686; Lerche, BayVBl. 1956, 297; Baur, AcP 
154 (1955), S. 74 f.; Jesch, J Z 1954, 529; Stiefel, N J W 1954, 1788; vgl. auch Stein, Grenzen und 
Beziehung zwischen Justiz und Verwaltung, 1912, S. 85, wonach das Verwaltungsprozeßrecht sich 
an das Zivilprozeßrecht anlehne. Zum materiellen Recht vgl. Schröder, V V D S t R L 50 (1991), S. 
196 ff.; Ossenbühl, DVB1. 1990, 963 f. 

9 BayVerfGHE 5, 166 (183); Braun, JuS 1992, 177; Bettermann, DVB1. 1982, 956; Haueisen, 
N J W 1963, 1334 f.; ebenso bereits Sauer, Grundlagen des Prozeßrechts, 2. Aufl. 1929 (Neudruck 
1970), S. 239; ähnlich Kerbusch, Die Bindung an Entscheidungen des BVerfG, 1982, S. 25; a. A. 
Althammer, N J W 1959, 2046; vgl. dazu auch Koussoulis, Beiträge zur modernen Rechtskraftlehre, 
1986, S. 6 Fn. 20. 

1 0 BVerfGE 47, 146 (161): „rechtsstaatliche Funktion der materiellen Rechtskraft"; Maunz, 
in: Maunz u.a., BVerfGG, § 3 1 Rn. 8; ders., in: Maunz/Dürig, Art. 94 Rn. 27; Herzog, in: 
Maunz/Dürig, Art. 20 VII Rn. 60, der dies als unbestreitbar apostrophiert und das Institut der 
Rechtskraft in seinem materiellen Kern folgerichtig in den Anwendungsbereich des Art. 79 III 
G G einbezieht; Pestalozza, VerfPR, 3. Aufl. 1991, § 2 0 Rn. 62 mit Fn. 156 a.E. u. passim; 
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chen Rechtsstaatsprinzip folgenden Bedürfnis nach Rechtsfrieden und Rechtssi-
cherheit11 Rechnung12. Einander widersprechende Entscheidungen verschiedener 
Gerichtsbarkeiten zum selben Lebenssachverhalt bedeuteten deshalb auch eine 
Mißachtung dieser verfassungsrechtlichen Grunddaten13. 

Zu berücksichtigen ist auch die Gleichwertigkeit der Fachgerichtsbarkeiten. 
Insbesondere aus Art. 95 Abs. 3 G G läßt sich ersehen, daß die fünf in Art. 95 
Abs. 1 G G genannten Gerichtsbarkeiten gleichberechtigt und gleichwertig die 
rechtsprechende Gewalt für ihr jeweiliges Prozeßgebiet ausüben. Ihnen überge-
ordnet ist lediglich die Verfassungsgerichtsbarkeit; aber dies auch nicht als „Super-
revisionsinstanz"14, sondern lediglich als Hüter der Verfassung15. Wegen dieser 
Gleichwertigkeit der Fachgerichtsbarkeiten gilt die Bindungswirkung rechtskräfti-
ger Urteile nicht nur innerhalb ein und derselben Gerichtsbarkeit, sondern auch über 
die Grenzen der eigenen Gerichtsbarkeit hinaus16. Demzufolge binden rechts-
kräftige zivilgerichtliche Urteile auch die Verwaltungsgerichte, wie umgekehrt die 
Zivilgerichte an rechtskräftige verwaltungsgerichdiche Urteile gebunden sind. Diese 
interdisziplinäre Rechtskraftwirkung setzt voraus, daß Inhalt und Reichweite der 
Rechtskraft im Verwaltungs- und Zivilprozeß nach denselben Grundsätzen zu be-
stimmen sind17. Hiervon geht auch das Bundesverwaltungsgericht aus und weist 
daraufhin, daß § 121 V w G O ebenso auszulegen sei wie § 322 Abs. 1 ZPO 1 8 . 

Schmidt-Aßmann, in: HdbStR I, 1987, § 24 Rn. 82; Sachs, Die Bindung des BVerfG, 1977, S. 208 
Fn. 110; Kopp, V w G O , 9. Aufl. 1992, § 121 Rn. 1; Eyermann/Fröhler, 9. Aufl. 1988, § 121 Rn. 3; 
Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, 15. Aufl. 1993, § 151 I. A.A. O L G Celle N J W 1955, 871 ff; 
Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. Aufl. 1974, S. 484; zweifelnd auch Sachs, D t Z 
1990, 198 mit Fn. 62. 

1 1 BVerfGE 6 0 , 2 5 3 (296); 41, 323 (326); 35, 41 (47); 2 9 , 4 1 3 (432); 19, 150(166) ; 15 ,313 
(319); 13, 261 (271); 7, 89 (92); 3, 225 (237); 2, 330 (403). 

1 2 O V G Berlin N J W 1954, 757; Teufel, Die Bindung der Verwaltung, 1972, S. 45 f.; Scherer, 
Die Verfassungsbeschwerde, 1959, S. 252; Haustein, Der Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, 
1954, S. 276; Kornblum, J Z 1962, 654; Bötticber, in: Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben I, 
1960, S. 527. Als einen Grundpfeiler des Prozeßrechts und des Rechtsfriedens bezeichnet die mate-
rielle Rechtskraft deshalb Kapp, M D R 1988, 714. Demgegenüber betont Henckel, ZZP 94 (1981), 
S. 348, auch „den Gerechtigkeitsgehalt der Rechtskraft"; dazu auch BVerwG DVB1.1993,259 . 

1 3 Vgl. Brox, Festschrift Geiger, 1974, S. 814; Geiger, in: Staatsbürger und Staatsgewalt I, 
1963, S. 206 f. 

14 Röhl, J Z 1957, 106. 
So der gleichlautende Titel von C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, 2. Aufl. 1969. 

1 6 B G H Z 90, 4 (12); 86, 226 (232), jeweils unter Betonung der Gleichwertigkeit der ver-
schiedenen Gerichtszweige; Kopp, V w G O , 9. Aufl. 1992, § 121 Rn. 12 m. v. w. Nw.; Staudinger-
Schäfer, BGB, 12. Aufl. 1986, § 839 Rn. 494; RGRK-Ä><?/, BGB, 12. Aufl. (40. Lfg.) 1980, § 839 
Rn. 580; Ule, VwPR, 9. Aufl. 1987, S. 314; den., Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2. Aufl. 1962, S. 
406; Geiger, aaO., S. 207; Lüke, JuS 1961, 188; BöttiAer, aaO., S. 511, 529; Brox, Z Z P 73 
(1960), S. 52, nach dem „die Gleichwertigkeit aller Zweige der dritten Gewalt" diese Bindung 
zwar nicht beinhaltet, aber eine Voraussetzung für sie ist; ebenso Heil, Die Bindung der Gerichte 
an Entscheidungen anderer Gerichte, 1983, S. 2 ff. 

17 Bähr, Die maßgebliche Rechts- und Sachlage, 1966, S. 110. So zum Verhältnis zwischen 
der Rechtskraft im verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsprozeß und der Rechtskraft im Zivilpro-
zeß Eyermann/Fröhler, 9. Aufl. 1988, § 121 Rn. 27; kritisch zuletzt Maurer, J Z 1993, 575. 

1 8 BVerwGE 25, 7 (9); siehe auch BVerwG N V w Z 1994, 1115. 
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Damit ist aber auch zugleich eine Absage an den Versuch der Bestimmung un-
terschiedlicher Streitgegenstandsbegriffe des zivil- und verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens verbunden19. Nach zutreffender vorherrschender Auffassung reicht die 
Rechtskraft nur soweit, wie über den Streitgegenstand entschieden wurde20. 
Deshalb ist eine gleichmäßige Rechtskraftbindung der einzelnen Gerichtsbarkei-
ten auch an die Urteile der jeweils anderen Gerichtsbarkeit nur bei einem 
Streitgegenstandsverständnis gewährleistet, das grundsätzlich für alle Prozeß-
rechtsgebiete gilt - insbesondere für das Zivil- und Verwaltungsprozeßrecht21. 
Für die grundsätzliche Ubereinstimmung der prozeßrechtsgestaltenden Struktur-
elemente im Verwaltungs- und Zivilprozeß wie der Streitgegenstand sprechen 
zahlreiche Einzelverweise der Verwaltungsgerichtsordnung auf die Zivilprozeß-
ordnung22 sowie die subsidiäre Geltung der Zivilprozeßordnung, wie sie in § 173 
VwGO angeordnet wurde23. Im übrigen ist auch der Streitgegenstand ein essen-
tielles Institut des allgemeinen Prozeßrechts24. Aus diesem Grunde und auch im 
Interesse des interprozessualen Gleichlaufe grundlegender Entscheidungsfindungs-
abläufe und deren prozeßrechtsübergreifenden Geltungserstreckung verbietet sich 
eine nach Prozeßrechtsmaterien differenzierende Streitgegenstandsbestimmung. 

Die gegenteilige Auffassung darf jedoch nicht mit einer sowohl im Zivil- als 
auch im Verwaltungsprozeßrecht vertretenen Theorie verwechselt werden, die ei-
nen für alle prozessuale Konstellationen und Klagearten geltenden einheitlichen 
Streitgegenstandsbegriff ablehnt. Statt dessen plädiert sie für einen sog. variablen 
und/oder relativen Streitgegenstand, der „variabel je nach der einzelnen Prozeß-
situation zu bilden sei"25. Diese Auffassung lehnt zwar einen einheitlichen Streit-
gegenstandsbegriff als solchen ab. Dies schließt es jedoch nicht aus, daß die von 

19 So aber Leibold, Die Eingliederung der Verfassungsbeschwerde in die rechtsprechende Ge-
walt, 1972, S. 50, 59; Niese, JZ 1952, 355; anscheinend auch Joeres, Die Rechtsstellung des 
notwendig Beigeladenen, 1982, S. 77. Zur Auffassung, wonach die Bestimmung des Streitgegen-
standes entscheidend davon abhänge, ob der Verhandlungs- oder Untersuchungsgrundsatz gelte, 
unten S. 14 ff. 

2 0 Zur a. A. siehe unten S. 44 f. 
2 1 Für eine Übereinstimmung des zivil- und verwaltungsprozessualen Streitgegenstandsbe-

griffs: Kopp, VwGO, 9. Aufl. 1992, §90 Rn. 7; Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 2. 
Aufl. 1974, S. 40; Henke, Das subjektive öffentliche Recht, 1968, S. 139; Bahr, Die maßgebliche 
Sach- und Rechtslage, 1966, S. 122 f.; Barbey, Festschrift Menger, 1985, S. 178; Lüke, JuS 1967, 
2; Lerche, BayVBl. 1956, 297; wohl auch Wolf, Gerichtliches Verfahrensrecht, 1978, S. 106; 
Haustein, Der Streitgegenstand im Verwaltungsprozeß, 1954, S. 2. 

2 2 Z. B. §§54 I, 57 II, 62 IV, 64, 98, 105, 123 III, 167 I, 173 VwGO. 
2 3 Hieraufwies schon Bahr, aaO., S. 115, hin; siehe auch Baden, NVwZ 1984, 143 a.E. 
24 Lüke, JuS 1967, 2; ders., JZ 1960, 203; Lerche, BayVBl. 1956, 297; wohl auch Kopp, 

Festschrift Menger, 1985, S. 699; die Ähnlichkeit von § 121 VwGO und § 322 I ZPO betont Ule, 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2. Aufl. 1962, S. 408; vgl. auch Eckl, Der Streitgegenstand im Ver-
fassungsprozeß, 1956, S. 104, wonach der Streitgegenstandsbegriff ein Bestandteil des allgemei-
nen Prozeßrechts ist. 

25 Schumann, in: Stein/Jonas, Bd. 1, 20. Aufl. 1984, Einl. Rn. 283, 285; Wolf, aaO., S. 105, 
107; ebenso Lerche, BayVBl. 1956, 297 ff.; Martens, D Ö V 1964, 365; dagegen: Bähr, Die 
maßgebliche Rechts- und Sachlage, 1966, S. 117, 123; Barbey, Festschrift Menger, 1985, S. 178. 



10 Streitgegenstand und Rechtskraß als prozessuale Strukturelemente 

ihr vertretenen verschiedenen Streitgegenstandsbegriffe übereinstimmend für die 
verschiedenen Prozeßrechtsgebiete - insbesondere für das Zivil- und Verwal-
tungsprozeßrecht - gelten26. 

Ob der Grundsatz des prozeßrechtsübergreifenden Streitgegenstandsbegriffs 
und der prozeßrechtsübergreifenden Rechtskraftwirkung auch für das Verfas-
sungsprozeßrecht gilt, ist an anderer Stelle zu erörtern und zu entscheiden27. Falls 
für dieses Rechtsgebiet etwas anderes gelten sollte, muß das noch nicht gegen das 
hier vertretene einheitliche Streitgegenstands- und Rechtskraftverständnis spre-
chen. Ausnahmen von einem allgemeinen Grundsatz, die durch die Besonderhei-
ten des Einzelfalles gerechtfertigt sind, vermögen die Grundregel als solche nicht 
zu erschüttern. Im Gegenteil, sie können mittels einer Art von argumentum e 
contrario gerade zur Bestätigung des Grundsatzes angeführt werden: Nur dann, 
wenn eine Prozeßrechtsmaterie sich in ihrer Struktur und Funktion wesentlich 
von einer anderen Prozeßrechtsmaterie unterscheidet, muß dieser Besonderheit 
dadurch Rechnung getragen werden, daß bestimmte allgemeine Prozeßrechts-
grundsätze nicht zur Anwendung gelangen. Mit anderen Worten: Die Geltung 
des Grundsatzes eines prozeßrechtsübergreifenden Streitgegenstandsbegriffs und 
einer prozeßrechtsübergreifenden Rechtskraftwirkung, der aus allgemeinen pro-
zeßrechtlichen Erwägungen folgt, braucht nicht besonders begründet zu werden. 
Nur seine Nichtgeltung bedarf der Rechtfertigung. 

Im Verhältnis zwischen Verwaltungs- und Zivilprozeßrecht lassen sich keine 
derartigen tiefgreifenden Unterschiede ausmachen, die zu einer jeweils unter-
schiedlichen Streitgegenstands- und Rechtskraftbestimmung zwängen. 

II. Die Irrelevanz des Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatzes 
für die Definition des Streitgegenstandes 

und die Reichweite der Rechtskraft 

Insbesondere die den Zivilprozeß kennzeichnende Verhandlungsmaxime einer-
seits - zum Ausdruck gekommen z.B. in §§ 138, 282,288,335 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 
- und der für den Verwaltungsprozeß charakteristische Untersuchungsgrundsatz 
andererseits, § 86 Abs. 1 VwGO, zwingen nicht dazu, den Streitgegenstand und 
die Reichweite der Rechtskraft im Verwaltungsprozeß anders zu bestimmen als im 
Zivilprozeß. 

1. Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Verhandlungs-, 
Untersuchungs-, Dispositions- und Ofßzialmaxime 

Nach dem Verhandlungsgrundsatz obliegt es den Parteien, den Streitstoff in den 
Prozeß einzuführen. Tatsachenstoff, der nicht von den Parteien in den Zivilpro-

2 6 So z. B. Lerche, BayVBl. 1956, 296 f.; wohl auch Wolf, aaO., S. 107. Zur Theorie vom va-
riablen und relativen Streitgegenstand unten S. 44 f. 

2 7 Unten S. 302 ff. 
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innerprozessuale Bindungswirkung 151 f. 
ipso-iure-Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze 

4 3 3 ff. 
isolierte Anfechtungsklage 175 
Justizgewährungsanspruch 28 ff. 
- als formelles subjektives öffentliches Recht 2 8 

Kaufpreisklage 141 
Klageart 
- Übergang 67 
Klageänderung 37, 6 7 ff. 
Klagegrund 7 0 
Klagenhäufung 
- alternative 4 2 
- nachträgliche 36 f. 
- objektive 4 2 
Kognitionsbeschränkung 17, 56, 129 
- landesverfassungsgerichtliche 2 6 4 
kombinierte Anfechtungsklage 2 8 3 
kommunale Verfassungsbeschwerde 5 4 0 ff. 
- Bindungswirkung 5 4 3 ^ 
- Charakterisierung 510 f., 5 4 0 
- Gesetzeskraft 5 4 3 
- Prüfungsmaßstab 541 f. 
- Rechtskraft 5 4 3 
- Verfahrensgegenstand 5 4 0 ff. 
- Prüfungsmaßstab, Bedeutung des 541 f. 
konkretes Normenkontrollverfahren (Art. 100 

Abs. 1 G G ) 4 5 6 ff. 
- Bindungswirkung 4 6 4 
- Divergenzvorlage (Art. 100 Abs. 3 G G ) , 

Verhältnis zur 5 0 8 f. 
- Gesetzeskraft 4 6 4 
- innerprozessuale Bindungswirkung 461 
- Lebenssachverhalt 4 5 8 
- Mehrfachvorlagen 4 5 8 
- Normenqualifizierungsverfahren (Art. 126 

G G ) , Verhältnis zum 4 8 2 
- Parallelnormen 4 6 7 ff. 
- Bindungswirkung 4 6 8 f. 
- Gesetzeskraft 4 6 8 
- - Rechtskraft 4 6 8 
- Prüfungsmaßstab 4 5 7 
- Rechtshängigkeit, Einwand der anderweitigen 

4 5 9 

- Rechtskraft 4 5 9 ff. 
- objektive Grenzen 4 6 2 ff. 
- Prozeßentscheidungen 4 6 2 f. 
- Prüfungsumfang, Bedeutung des 4 6 4 
- Sachentscheidungen 4 6 3 f. 
- subjektive Grenzen 4 5 9 ff. 
- Verfahrensbeitritt 4 5 8 , 4 6 2 
- Verfahrensgegenstand 4 5 6 ff. 
- Bedeutung des Prüfungsmaßstabes 4 5 7 
- Doppelvorlagen 4 5 7 
- Verfassungsbeschwerdeverfahren (Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4a G G ) , Verhältnis zum 4 7 0 ff. 
- völkerrechtliches Verifikationsverfahren 

(Art. 100 Abs. 2 G G ) , Verhältnis zum 4 9 4 ff. 
- wiederholte Vorlagen 4 6 4 ff. 
- Bindungswirkung 4 6 7 
- Gesetzeskraft 4 6 5 
- - Rechtskraft 4 6 5 
- Wiederholungsnormen 4 6 9 f. 
- Zwischenfeststellungsentscheidung 4 6 0 
kontradiktorisches Gegenteil 168 ff., 2 0 8 , 239 , 

2 4 1 , 252 , 525 f. 

landesinterner Verfassungsstreit (Art. 9 9 G G ) 
5 7 9 ff. 

- Entscheidungswirkungen 582 ff. 
- Bindungswirkung 5 8 3 
- - Gesetzeskraft 5 8 3 f 
- Landesverfahrensrecht, Vorrang des 5 8 2 f. 
- - Rechtskraft 5 8 4 
- Organleihe 5 8 3 
- Prüfungsmaßstab 581 
- Verfahrensgegenstand 5 7 9 ff. 
- Geltungsumfang von Art. 9 9 G G 579 ff. 
- landesinternes Organstreitverfahren (Art. 9 3 

Abs. 1 Nr. 4 , 3. Var. G G ) , Verhältnis zum 580 
- Prüfungsmaßstab, Bedeutung des 581 
landesinternes Organstreitverfahren (Art. 93 

Abs. 1 Nr. 4 , 3. Var. G G ) 401 ff. 
- Befolgungs- und Reaktionspflichten 4 0 5 
- Bindungswirkung 4 0 4 f. 
- Gesetzeskraft 4 0 5 
- Organleihe, keine 4 0 3 
- Rechtskraft 4 0 4 
- Verfahrensgegenstand 401 ff. 
- Limitierung des 4 0 3 
- nur verfassungsrechtliche Streitigkeiten 401 ff. 
- Verhältnis zum Verfahren nach Art. 99 G G 

4 0 2 
Lebenssachverhalt 
- als Klage- oder Anspruchsgrund 7 0 
- ausfüllendes Tatsachenmaterial, Ermittlung 85 f. 
- Begriff und Bedeutung 70 ff, 87 
- Dispositionsgrundsatz 77 ff. 
- Beschränkung des 7 9 ff. 
- Element des Streitgegenstandes 70 ff. 
- Element des Verfahrensgegenstandes 3 1 2 ff. 
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- prinzipielle Weite des Lebenssachverhalts 313 
- tatsächliche Verhältnisse 314 f. 

allgemeine Rechtsauffassung 314 
Gesetzesänderung 314 
Ordnungsvorstellungen 314 
soziale Bedürfnisse der Gesellschaft 314 

- Geschehensabläufe, reale 77 ff. 
- Grenzen, objektive 79 ff, 83 ff 
- Inhalt und Umfang 76 ff 
- Lebenssachverhaitsabschnitte 78 
- Lebensvorgänge 
- einzelne 80 
- typisierte 79 
- natürliche Betrachtungsweise 76, 81 
- Normenkontrollverfahren 
- bundesverfassungsgerichtliche 312 
- verwaltungsgerichtliches 74 
- Sachverhaltsrahmen 77 
- Unschärfe 71, 76 
- Untersuchungsgrundsatz 
- Beschränkung des 85 
- zeitliche Grenzen der materiellen Rechtskraft 

74 ff 
- Zergliederung des 138 
Lebensverhältnisse 103, 314 f. 
- Gesetzesänderung 314 
- Grundsätze des menschlichen 

Zusammenlebens 103 
- Ordnungs- und Moralvorstellungen 103, 314 
lex posterior 368 

Mandatsprüfung (Art. 41 Abs. 2 GG) 568, 577 ff 
- Entscheidungswirkungen 578 f. 
- Verfahrensgegenstand 577 f. 
- Verhältnis zur Wahlprüfung 577 f. 
Mehr fach vor lagen 458 
Mitwirkungspflicht 85 
Musterungspflicht 452 

natürliche Betrachtungsweise 76, 81 
ne-bis-in-idem-Lehre 110 
negative Feststellungsklage 239 ff 
- kontradiktorisches Gegenteil 239, 241 
- Rechtskraft 239 ff 
- unrichtige Anwendung der 

Beweislastgrundsätze 239 ff 
negative Gesetzgebung 330 
nichtige Urteile 92, 332 
Nichtigkeitsfeststellungsklage 
- Streitgegenstand 238 
Nichturteile 91 f., 331 f. 
Normenhierarchie 423 f. 
Normenkontrollen 
- inzidente 323 f. 
- prinzipale 320 ff 
- materielle Rechtskraft 329 f. 
- subjektive Grenzen 439 ff 

— Verfahren, die sich auf die Beurteilung von 
Gesetzen nur auswirken 324 ff. 

Normenkontrollverfahren, 
oberverwaltungsgerichtliches 241 ff 

— Adressaten des Begehrens 244 
— Allgemeinverbindlichkeit 254 ff 
— als Institut des einfachen Gesetzes rechts 256 
— Amtshaftungsprozesse, nachfolgende 255 
— antragsabweisende Entscheidungen 254 
— relative 267 f. 
— Umfang der Bindung 254 
— zeitliche Grenzen 256 
— Amtshaftung 259 f. 
— Angriffsgegenstand 245 f. 
— antragsabweisende Entscheidung und 

nachfolgende Norm Verwerfung 260 f. 
— Aussetzung der Verhandlung 275 
— Behörde als Antragsteller 243 
— besonders ausgestaltete Feststellungsklage 244 
— bundesverfassungsgerichtliche 

Normenkontrolle, Verhältnis zur 276 ff. 
— Entscheidungs- und 

Tenorierungsmöglichkeiten 279 ff 
— Feststellung der Rechtswidrigkeit 279 
— Gültigkeitsfeststellung 279 
— Teilnichtigerklärung 280 f. 
— Verwerfung einer bestimmten 

Normauslegung 280 
— vorläufige weitere Anwendbarkeit der 

rechtswidrigen Norm 279 
— landesverfassungsgerichtliche 

Normenkontrolle, Verhältnis zur 264 ff. 
— Einwand der anderweitigen 

Rechtshängigkeit 273 ff 
— Lebenssachverhalt 74 
— Normwiederholungsverbot 257 ff 
— eingeschränktes 270 
— Funktion der erlassenden Behörde 259 
— Parallel normen anderer Rechtsträger 259 
— objektives Beanstandungsverfahren 241 
— Parteien, Funktion der 244 
— Prüfungsmaßstab des Gerichts 262 ff. 
— - Vorbehaltsklausel des § 47 Abs. 3 V w G O 

262 
— Rechtskraft 246 ff 
— antragsabweisende Entscheidungen 250 f., 

252 
— Beschränkung durch § 47 Abs. 3 V w G O 

268 f. 
— normverwerfende Entscheidungen 248 f. 
— objektive Grenzen 251 f. 
— Präklusionswirkung 252 f. 
— Prozeßentscheidungen 251 f. 
— relative 267 f. 
— subjektive Grenzen 248 ff. 
— zeitliche Grenzen 252 ff 
— Streitgegenstand 241 ff. 
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- Funktion der Parteien 2 4 4 
- keine Verengung durch § 4 7 Abs. 3 V w G O 

262 ff. 
- Unterscheidung vom Angriffsgegenstand 

2 4 5 f. 
- zweigliedriger 2 4 4 
- subjektiver Rechtsschutz 241 
Normenqualifìzierungsverfahren (Art. 126 G G ) 

4 7 2 ff. 
- abstrakte Normenkontrolle, Verhältnis zur 

481 f. 
- Entscheidungswirkungen 4 7 4 ff. 
- Gültigkeit der Rechtsnormen 4 7 6 ff. 
- Entscheidungskompetenz des 

Bundesverfassungsgerichts 4 7 6 ff. 
Bindung an entsprechende Feststellungen 
4 7 8 ff. 
Tenorierung 4 7 7 

- konkrete Normenkontrolle, Verhältnis zur 4 8 2 
- Prozeßentscheidungen 4 7 4 
- Qualifizierung als Bundes- oder Landesrecht 

4 7 4 ff. 
- Sachentscheidungen 4 7 4 ff. 
- Verfahrensgegenstand 4 7 2 ff. 
Normwiederholungsverbot 2 5 7 ff-, 3 2 2 f., 

3 4 2 ff., 4 4 3 ff., 4 6 9 f., 5 2 9 ff. 
- eingeschränktes 2 7 0 ff. 
- Funktion der erlassenden Behörde 2 5 9 
- nach § 95 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 3 6 8 f. 
- Parallelnormen anderer Rechtsträger 2 5 9 , 

4 4 8 ff, 4 5 5 f., 4 6 7 ff. 

offene Verfassung 3 3 9 f., 4 2 8 
Offizialmaxime 1 1 , 8 2 
Ordnungs- und Moralvorstellungen 103 
Organleihe 4 0 3 , 5 8 3 

Paralielnormen 
- anderer Rechtsträger/Gesetzgeber 259 , 4 4 8 ff, 

4 5 5 f., 4 6 7 ff. 
- desselben Normgebers 451 , 4 6 7 ff. 
Parteiänderung 68 
Parteien 
- Begrenzung des Streitgegenstandes durch die 

Parteien 67 ff. 
Parteiverbotsverfahren (Art. 21 Abs. 2 Satz 2 

G G ) 554 ff. 
- antragsabweisende Sachentscheidungen 562 
- kontradiktorisches Gegenteil 562 
- antragstattgebende Entscheidungen 5 5 9 ff. 
- Bindung des formellen Gesetzgebers 5 6 0 f. 
- Ersatzorganisationen 559 
- Mandatsaberkennung 559 f. 
- Neugründung der Partei 561 f. 
- Parteiauflösung 559 
- Teilstattgabe 5 6 2 
- Vermögenseinziehung 559 

- Wiederaufnahme des Verfahrens 561 
- Zeitpunkt der Entscheidungswirkungen 560 
- Entscheidungswirkungen 559 ff. 
- Zeitpunkt der 5 6 0 
- Folgeentscheidungen nach § 4 6 Abs. 3 

BVerfGG 5 5 6 f. 
- Mandatsaberkennung 5 5 7 f., 5 5 9 f. 
- Verfahrensgegenstand 554 ff. 
- personelle Eingrenzung 558 
- sachliche Eingrenzung 5 5 8 f. 
- Verfassungswidrigkeit und Auflösung der 

Partei 554 ff. 
- Vorverfahren nach § 45 BVerfGG 562 
- Wiederaufnahme des Verfahrens 561 
Parteiwechsel 6 8 f. 
Präjudizialität 115 ff, 3 4 5 f. 
- Feststellungs- und nachfolgende 

Schadensersatzklage 99 
- mittelbare 117 ff, 132 f., 165 ff. 
- - Fallbeispiele 118 ff. 
- unmittelbare 116 f. 
Präklusionswirkung 19 f., 71 , 133 ff., 3 3 9 f. 
- rechtskraftfremde 38 , 133 f. 
Präsidentenanklage (Art. 61 G G ) 563 ff. 
- Amtsenthebung 5 6 6 
- antragsabweisende Sachentscheidungen 566 f. 
- Bindungswirkung 5 6 6 f. 
- - Rechtskraft 566 f. 
- Tenor 566 
- antragstattgebende Entscheidungen 5 6 5 f. 
- Bindungswirkung 565 f. 
- - Rechtskraft 565 f. 
- Tenor 5 6 5 
- Bundesratspräsident, Anklage des 565 Fn. 155 
- Rechtsnatur 5 6 3 
- Verfahrensgegenstand 5 6 3 ff. 
- personelle Eingrenzung 564 
- sachliche Eingrenzung 564 
Prozeßstandschaft 3 9 5 f., 4 1 0 , 4 2 0 
Prozeßurteile 2 3 0 ff. 
- materiell-rechtliche Dimension 231 
- materielle Rechtskraft 231 
Prüfungsmaßstab 
- Bedeutung für den Verfahrensgegenstand 

3 0 8 ff, 311 f. 
- Kongruenz von Prüfungsmaßstab und 

Verfahrensgegenstand 3 0 9 

Quasigestaltungswirkung 94, 2 4 9 

Rechtsanwendungsgleichheit 2 0 0 f. 
Rechtsbehauptung 40 , 51, 64 , 65 Fn. 7 5 
Rechtsfolgenbehauptung 4 0 f., 65 Fn. 7 5 
Rechtsfrieden 6, 8, 9 0 
Rechtshängigkeit 
- Einwand der 2 7 3 ff, 4 5 8 f. 
- und Beiladung 93 
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Rechtskraft; siehe auch Rechtskraftwirkung 
- als essentielles Institut des Zivil- und 

Verwaltungsprozeßrechts 7 ff. 
- als Institut des einfachen Gesetzesrechts 89, 

327 f. 
- als Institut des Verfassungsrechts 7 f., 89 f., 

328 f. 
- Appellentscheidungen 336 ff. 
- clausula rebus sie stantibus 74 f. 
- feststellender Entscheidungsteil 95 
- formelle 6, 88, 327 f. 
- Grenzen 91 ff, 331 ff. 
- inkorrekte Entscheidungen 92 
- materielle 6, 88, 327 f. 
- materielle Gerechtigkeit 90, 331 
- nichtige Urteile 92, 332 
- Nichturteile 91 f., 331 f. 
- Normenkontrollentscheidungen, prinzipale 

329 f. 
- subjektive Grenzen 439 ff 
- objektive Grenzen 94 ff., 332 ff. 
- Besonderheiten im Verfassungsprozeß 333 ff. 
- Präklusion 133 ff., 339 f. 
- nachträgliche Ausübung von 

Gestaltungsrechten 142 ff. 
- Präklusionswirkung 19 f. 
- rechtskraftfremde 38 
- Erstreckung auf die Beigeladenen 70, 93 f. 
- Rechtsfriede 90 
- Rechtssicherheit 90 
- relative 98, 128, 524 
- Scheinurteile 91 f., 331 f. 
- subjektive Grenzen 94 ff., 332 ff. 
- tragende Entscheidungsgründe 100 
- Urteilsgründe 94, 96 ff, 332 ff. 
- verfassungskonforme Auslegung 335 f. 
- Wiederaufnahme des Verfahrens 105 
- zeitliche Grenzen 100 ff, 338 ff. 
- maßgeblicher Zeitpunkt 100 f. 
- Lebenssachverhalt 74 ff, 101 ff. 
- Ordnungs- und Moralvorstellungen 103 
- Wandel der allgemeinen Rechtsauffassung 

103 
- Wandel der Rechtsprechung 104 f. 
Rechtskraftwirkung 106 ff, 341 ff; siehe auch 

Rechtskraft 
- Abgrenzung gegenüber Gestaltungs-, 

Tatbestands-, Feststellungs- und 
innerprozessualer Bindungswirkung 148 ff. 

- Abweichungs- statt Wiederholungsverbot 
106 ff, 341 ff. 

- Amtshaftung 118 f. 
- Bindungswirkung 106 ff, 344 ff. 
- Voraussetzungen 112 ff, 344 ff. 

Präjudizialität 115 ff., 345 ff. 
Streitgegenstandsidentität 112 f f , 345 

- interdisziplinäre 8 

- kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen 
347 ff. 

- Präklusion 133 ff., 339 f. 
- nachträgliche Ausübung von 

Gestaltungsrechten 142 ff. 
- ne-bis-in-idem-Lehre 110 
- Rechtskrafttheorie 
- materielle 111 
- prozeßrechtliche 111 
- Rechtswegaufspaltung nach einzelnen 

Klagegründen 115 
- Reichweite 126 ff. 
- Bindung an den Entscheidungstenor 127 
- Bindung an sämtliche Entscheidungsgründe 

128 f. 
- Bindung an sämtliche tragenden 

Entscheidungsgründe 130 ff. 
im Falle eines klageabweisenden Urteils 
141 f. 

- präjudizielle Abhängigkeitsverhältnisse 129 
- Sinnzusammenhänge, rechtliche 123 ff 
- Verfahrensbeitritt 348 
- vertragliche und deliktische bzw. 

grundrechtliche Unterlassungspflichten und 
nachfolgende sekundäre Ersatzansprüche 
119 ff 

Rechtsschutzanspruch 30 ff. 
Rechtsschutzform 35, 40, 66 f., 196 
Rechtsschutzziel, materielles 42 
Rechtssicherheit 6, 8, 90 
relative Nichtigkeit von Rechtsnormen 248 f., 

442 
Richteranklage (Art. 98 Abs. 2, 5 GG) 563, 567 f. 
- Entscheidungswirkungen 567 f. 
- Rechtsnatur 563 
- Verfahrensgegenstand 567 
Rundfunkrichtlinie 591 

Sachverhaltsbeteiligte 587 
Sachverhaltsrahmen 77 
Scheinurteile 91 f., 331 f. 
schlichte Folgenbeseitigungsklage 285 f. 
selbstabgegrenzte Anträge 16, 81 
Selbsthilfeverbot 28 
Sinnzusammenhang, rechtlicher 97, 123 ff. 
Spruchreife 19 
Streitgegenstand, im Zivil- und 

Verwaltungsprozeß; im Verfassungsprozeß 
siehe Verfahrensgegenstand 

- absoluter 45 
- als essentielles Institut des Zivil- und 

Verwaltungsprozeßrechts 7 ff. 
- Änderung auf der Kläger- und Beklagtenseite 

68 f., 87 
- Änderung des Streitgegenstandes 67 f. 
- Angriffsgegenstand 61 f. 
- äußere Grenzen 77 
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- Bedeutung für die Rechtskraft 6 
- Begehren 62 ff, 86 
- an das Gericht gestelltes 62 ff. 
- Beiladung 69 f. 
- dreigliedriger 42, 46 
- Einbeziehung materiell-rechtlicher Elemente 

50 ff. 
- eingliedriger 34 ff, 46 f. 
- Entscheidungsgegenstand 137 
- Institut des Prozeßrechts 50 ff 
- Justizgewährungsanspruch 28 ff. 
- konstanter 44 
- Lebenssachverhalt 52, 70 ff, 87 
- maßgeblicher 13 
- Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz 

als Kriterien zur Bemessung der Rechts-
kraft 19 ff 
als Kriterien zur Streitgegenstands-
bestimmung 14 ff. 

- Leistung, begehrte 62 
- materiell-rechtliche Ansätze, neuere 43 f., 45 f. 
- materiell-rechtlicher 25 ff 
- Parteien, Begrenzung durch die Parteien 67 ff 
- prozessualer Anspruch 27 ff, 62 ff, 86 
- gegen den Beklagten gerichteter 64 ff. 
- Rechtsbehauptung 40, 51 
- Rechtsschutzanspruch 30 ff 
- Rechtsschutzform 35, 66 f., 87 
- rechtswegfremde Klagegründe 56 f. 
- relativer, variabler 9 £, 44 f., 139 
- subjektive, personale Komponente 67 
- Substanz 77 
- (keine) unterschiedliche Streitgegenstandsbe-

griffe des zivil- und verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens 9 

- Urteilsinhalt 65 
- Variierung des 138 
- Verjährung, Unterbrechung 59 Fn. 44 
- Wechsel der Klageart 67 
- Zeitpunkt, maßgeblicher 54 f. 
- zweigliedriger 38 ff, 46 f. 
Streitgegenstandsidentität 112 ff 
Streitgegenstandsteilidentität 113 f., 129 
Streitgenossenschaft, passive 178 
Stufenbau der Rechtsordnung 423 f., 434 

Tatbestandswirkung 150 
Tatsachen komplex 137 f. 
Tatsachenvortrag 
- Vorbringen alter Tatsachen 136 ff 
- Vorbringen neuer Tatsachen 139 ff 
- prozessuale Einordnung 146 ff 
- wesentlich und unwesentlich anderer 134 ff. 
Teilklagen 113 f. 

Uberraschungsentscheidungen 84 
Untätigkeitsklage 208 f. 

Unterlassungsanspruch, materieller 287 
- Verhältnis zum Folgenbeseitigungsanspruch 

287 
Unterlassungsbefehl 288 
Unterlassungsklage, vorbeugende 288 
- Rechtskraft 288 
- Streitgegenstand 288 
- Verhältnis zur nachfolgenden 

Anfechtungsklage 289 
- Unterlassungsbefehl 288 
Unterlassungspflichten und nachfolgende 

sekundäre Ersatzansprüche 119 ff 
Untersuchungsgrundsatz 11 f. 
Unvereinbarerklärung verfassungswidriger 

Gesetze 435 ff 
Urteilsgegenstand 44 

Verein barerklär ung nach Maßgabe der 
Entscheidungsgründe 335 f. 

Verfahrensbehauptung 40, 65 Fn. 75 
Verfahrensbeteiligte 
- als personelles Kriterium des 

Verfahrensgegenstandes 315 ff 
- kontradiktorische und (auch) subjektive 

Verfahren 315 f. 
- objektive Verfahren 316 ff 
Verfahrensgegenstand 304 ff 
- Angriffsgegenstand 
- Abgrenzung vom Verfahrensgegenstand 320 f 
- Antrag 307 
- verfahrensdirigierende Kraft des 307 
- Begehren als Bestandteil des 305 ff 
- Begriff des 305 
- Beschränkungen im G G und BVerfGG 310 f. 
- Institut des Prozeßrechts 311 f. 
- Lebenssachverhalt als Bestandteil des 312 ff 
- allgemeine Rechtsauffassung 314 
- Gesetzesänderung 314 
- Ordnungsvorstellungen 314 
- prinzipielle Weite des Lebenssachverhalts 313 
- soziale Bedürfnisse der Gesellschaft 314 
- tatsächliche Verhältnisse 314 f. 
- Normenkontrollen, inzidente 323 f. 
- Bundesorganstreitverfahren 326 
- Normenkontrollen, prinzipale 320 ff. 
- Unterscheidung zwischen Angriffs- und 

Verfahrensgegenstand 320 f. 
- objektiver 356, 359 f. 
- prozessualer Stellenwert 304 f. 
- Prüfungsmaßstab, Bedeutung für den 

Verfahrensgegenstand 308 ff 
- Kongruenz von Prüfungsmaßstab und 

Verfahrensgegenstand 309 
- Vergleich mit dem Verwaltungsprozeßrecht 

308 f. 
- Verhältnis zwischen Landes- und 

Bundesverfassungsrecht 309 
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— Verfahren, die sich auf die Beurteilung von 
Gesetzen nur auswirken 3 2 4 ff. 

— Verfahrensbeteiligte als personelles Kriterium 
des 3 1 5 ff. 

— kontradiktorische und (auch) subjektive 
Verfahren 3 1 5 f. 

— objektive Verfahren 3 1 6 ff. 
Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

G G ) 511 ff. 
— Angriffsgegenstand 518 ff. 
— Annahmeverfahren gem. § § 93a ff. BVerfGG 

5 3 5 ff. 
— a-limine-Entscheidungen, Verhältnis zu 5 3 8 
— Annahme 537 ff. 

innerprozessuale Bindungswirkung 5 3 7 ff. 
keine Rechtskraft und Bindungswirkung 
537 

— Entscheidung über die 
Verfassungsbeschwerde 538 

— Nichtannahmebeschlüsse 535 ff. 
innerprozessuale Bindungswirkung 5 3 7 
keine Bindungswirkung 536 
keine formelle und materielle Rechtskraft 
535 ff 

— Antragswiederholungen 5 3 8 f. 
— anderer Beschwerdeführer 539 
— desselben Beschwerdeführers 538 f. 
— Bindungswirkung 5 2 7 f. 
— Charakterisierung 511 f. 
— Divergenzvorlage (Art. 100 Abs. 3 G G ) , 

Verhältnis zur 506 ff. 
— Gesetzeskraft 5 2 8 f. 
— relative 5 2 8 
— konkrete Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 

G G ) , Verhältnis zur 4 7 0 ff. 
— Rechtskraft 521 ff. 
— abweisende Sachentscheidungen 525 f. 

Tenorierung bei Rechtssatzverfassungs-
beschwerden 525 f. 

— Einbeziehung der tragenden 
Entscheidungsgründe nach § 95 Abs. 1 Satz 
1 BVerfGG 5 2 3 

— kontradiktorisches Gegenteil 525 f. 
— objektive Grenzen 521 ff. 
— Prozeßentscheidungen 521 
— relative Rechtskraft 5 2 4 
— subjektive Grenzen 5 2 6 f. 
— stattgebende Entscheidungen 521 ff. 

Tenorierung 521 ff. 
— Tenorierung 521 ff. 
— Verfahrensgegenstand 511 ff. 
— Angriffsgegenstand, Bedeutung des 5 1 8 ff 
— Bedeutung der sowohl subjektiven als auch 

objektiven Funktion der 
Verfassungsbeschwerde 512 

— Beschwerdeführer, Bedeutung des 517 f. 
— Lebenssachverhalt, Bedeutung des 517 f. 

- Limitierung auf die Frage der 
Grundrechtsmäßigkeit des Angriffsgegen-
standes 513 ff. 

- Wiederholungsverbot 529 ff. 
- - Funktion von § 95 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 

531 ff. 
- Rechts- und Gesetzeskraft 529 ff. 
verfassungsmäßige Ordnung 3 6 6 
Verfassungsprozeßrecht 
- Verhältnis zum sonstigen Prozeßrecht 3 0 2 ff. 
Verfassungsrecht 
- formelles 351 f. 
- materielles 351 f. 
- Verhältnis zwischen Landes- und 

Bundesverfassungsrecht 3 0 9 
Verfügungsgrundsatz 11 
Verhältnis zwischen Verhandlungs-, 

Untersuchungs- und Dispositionsmaxime 18, 
2 1 8 f. 

Verhandlungsgrundsatz 10 ff 
Verjährung, Unterbrechung 59 Fn. 4 4 
Vernichtbarkeitslehre 4 3 4 
Verpflichtungsklage 2 0 4 ff. 
- Amtshaftungsklage, nachfolgende 2 2 5 ff. 
- analoge Anwendung von § 79 V w G O 2 1 7 
- analoge Anwendung von § 113 Abs. 1 Satz 4 

V w G O 2 9 4 f. 
- Erlaßbefehl 221 
- maßgeblicher Zeitpunkt 2 2 6 f. 
- Rechtskraft 221 ff. 
- klageabweisendes Verpflichtungsurteil 221 f. 
- stattgebendes Verpflichtungsurteil 221 f. 
- Streitgegenstand 53 ff, 2 0 4 ff. 
- Vollstreckbarkeit 221 
- Zweitbescheid 2 3 2 ff. 
- Rechtskraftdurchbrechung nach § § 51, 4 8 

V w V f G 2 3 4 f. 
Versagungsgegenklage 2 0 9 ff. 
- als Gestaltungsklage 211 
- als Leistungsklage 211 
- analoge Anwendung von § 7 9 V w G O 2 1 2 f. 
- Aufhebung der ablehnenden Bescheide 211 
- Aufhebungsanspruch 2 1 2 
- Rechtskraft 2 2 2 f. 
- Streitgegenstand 2 0 9 f. 
- Widerspruchsbescheide, zusätzlich und 

selbständig beschwerende 2 1 3 f. 
Vertrag, öffentlich-rechtlicher 78 f. 
- Verbrauch der verkauften Sache 7 8 f., 82 
Verwaltungsakt 
- alternative Rechtmäßigkeit 190 
- Aufhebung 
- als gerichtlicher Gestaltungsakt 9 6 
- bestandskräftiger Verwaltungsakte 194 f. 
- teilweise 187 
- Dauerverwaltungsakt 172 Fn. 94 
- der einen Geldbetrag festsetzt 186 ff. 
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- wesensgleiche Verwaltungsakte 157 ff. 
- Wiederholungsverbot 107 ff., 158 ff, 2 8 8 f. 
Verwaltungsakt-Aufhebungsverbot 2 0 8 
Verwaltungsakt-Wiederholungsverbot 107 ff, 

158 ff, 2 8 8 f. 
Verzugszinsen 116 
völkerrechtliches Verifikationsverfahren (Art. 100 

Abs. 2 G G ) 4 8 3 ff. 
- abstrakte Normenkontrolle, Verhältnis zur 4 9 7 
- Gesetzeskraft 4 9 0 ff. 
- Verfassungsmäßigkeit von § 31 Abs. 2 Satz 

1 BVerfGG 4 9 2 ff. 
- konkrete Normenkontrolle, Verhältnis zur 

4 9 4 ff. 
- Prozeßentscheidungen 4 8 9 
- Sachentscheidungen 4 8 9 ff. 
- Gesetzeskraft einer in den Gründen 

erfolgenden Qualifizierung 4 9 0 f. 
- Inhalt der Entscheidungsformel 4 8 9 f. 
- Verfahrensgegenstand 4 8 3 ff. 
- - Elemente des 4 8 3 ff. (486) 
- Verhältnis der Elemente zueinander 4 8 7 ff. 
Vollstreckungsanordnungen 4 1 0 
Vollstreckungsgegenklage 143 
Vollzugsfolgenbeseitigungsklage 281 ff. 
vorläufiger Rechtsschutz 2 9 9 ff. 
- Abänderungsverfahren 301 
- Rechtskraft 3 0 0 f. 
- subjektive Grenzen 301 
- zeitliche Grenzen 301 
- Streitgegenstand 2 9 9 f. 
- Anordnung der Aufhebung der Vollziehung 

3 0 0 
- Anordnung der sofortigen Vollziehung eines 

Verwaltungsakts 3 0 0 

Wahlprüfung (Art. 41 Abs. 2 G G ) 5 6 8 ff. 
- Angriffsgegenstand 569 
- antragsabweisende Entscheidungen 572 f. 
- Bindungswirkung 5 7 3 
- Rechtskraft 573 
- antragstattgebende Entscheidungen 570 ff. 
- Bindungswirkung 572 
- Entscheidungsinhalt 571 
- - Rechtskraft 571 
- Voraussetzungen 570 f. 
- Wahlgesetze, Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit 571 f. 
- Grundrechtsverstöße 570 Fn. 179 
- Verfahrensgegenstand 5 6 8 ff. 
- Verhältnis zu anderen Verfahrensarten 5 7 3 ff. 
- abstrakte Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 

Nr. 2 G G ) 576 
- Ausschluß anderweitigen Rechtsschutzes, 

Verfassungswidrigkeit 5 7 3 ff. 

- - Bund-Länder-Streit (Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 
G G ) 5 7 6 

- - Mandatsprüfung (Art. 41 Abs. 2 G G ) 5 7 7 f. 
- Organstreitverfahren (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 

G G ) 5 7 6 
- Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 

4a G G ) 576 
Wandel der allgemeinen Rechtsauffassung 103, 

3 1 4 
Wandel der Rechtsprechung 104 f. 
Wechsel 82 
Widerspruchsbescheid 170 
- als Erstbescheid 214 , 2 1 8 
- Anspruch des Bürgers auf Erlaß eines 

rechtmäßigen Widerspruchsbescheids 2 1 5 
- isolierte Anfechtung 2 1 4 , 2 1 8 
- zusätzlich und selbständig beschwerender 

175 ff, 2 1 3 f. 
Wiederaufgreifen des Verfahrens 193 f. 
Wiederaufnahme des Verfahrens 105, 3 3 2 
Wiederholungsverbot 
- aufgrund von Entscheidungen im abstrakten 

Normenkontrollverfahren 4 4 3 ff 
- aufgrund von Entscheidungen im 

Bundesorganstreitverfahren 3 9 3 , 3 9 8 
- aufgrund von Entscheidungen im Bund-

Länder-Streit 4 1 4 
- aufgrund von Entscheidungen im 

Verfasungsbeschwerdeverfahren 529 ff. 
- nach § 95 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG 3 6 8 f., 

531 ff. 

Zeitpunkt, maßgeblicher 54 f., 100 f. 
- bei der Anfechtungsklage 2 8 3 f. 
- bei der Verpflichtungsklage 2 2 6 f 
- bei der Vollzugsfolgenbeseitigungsklage 

2 8 3 f. 
Zweitbescheid 192 ff, 2 3 2 ff. 
Zwischenfeststellungsentscheidung 4 6 0 
Zwischeniänderstreitverfahren (Art. 9 3 Abs. 1 

Nr. 4, 2. Var. G G ) 4 1 9 ff. 
- Bindungswirkung 421 
- Eingliederungsverträge 4 1 9 f. 
- Parteifähigkeit bei Streitigkeiten um 

4 1 9 f. 
- Gesetzeskraft 421 
- Prozeßstandschaft 4 2 0 
- Rechtskraft 421 
- Verfahrensgegenstand 4 1 9 f. 
- Begrenzung in subjektiver Hinsicht 4 1 9 
- Verhältnis zum landes- und 

bundesverfassungsgerichtlichen 
Binnenländerstreit 4 2 0 

- Zweiteilung 4 1 9 
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